
Tenor 

1. Ein Händler, der seine Werbung auf in einem bestimmten Mit
gliedstaat ansässige Mitglieder der Öffentlichkeit ausrichtet und ein 
spezifisches Lieferungssystem und spezifische Zahlungsmodalitäten 
schafft oder für sie zur Verfügung stellt oder dies einem Dritten 
erlaubt und diese Mitglieder der Öffentlichkeit so in die Lage 
versetzt, sich Vervielfältigungsstücke von Werken liefern zu lassen, 
die in dem betreffenden Mitgliedstaat urheberrechtlich geschützt 
sind, nimmt in dem Mitgliedstaat, in dem die Lieferung erfolgt, 
eine „Verbreitung an die Öffentlichkeit“ im Sinne von Art. 4 Abs. 
1 der Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter 
Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der 
Informationsgesellschaft vor. 

2. Die Art. 34 AEUV und 36 AEUV sind dahin auszulegen, dass 
sie es einem Mitgliedstaat nicht verbieten, die Beihilfe zum un
erlaubten Verbreiten von Vervielfältigungsstücken urheberrechtlich 
geschützter Werke in Anwendung seiner nationalen Strafvorschrif
ten strafrechtlich zu verfolgen, wenn Vervielfältigungsstücke solcher 
Werke in dem betreffenden Mitgliedstaat im Rahmen eines Ver
kaufsgeschäfts an die Öffentlichkeit verbreitet werden, das speziell 
auf die Öffentlichkeit in diesem Mitgliedstaat ausgerichtet ist und 
von einem anderen Mitgliedstaat aus abgeschlossen wird, in dem 
ein urheberrechtlicher Schutz der Werke nicht besteht oder nicht 
durchsetzbar ist. 

( 1 ) ABl. C 103 vom 2.4.2011. 
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(Rechtssache C-15/11) ( 1 ) 

(Beitritt neuer Mitgliedstaaten — Republik Bulgarien — Re
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Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Verwaltungsgerichtshof — Aus
legung der Richtlinie 2004/114/EG vom 13. Dezember 2004 
über die Bedingungen für die Zulassung von Drittstaatsangehö
rigen zur Absolvierung eines Studiums oder zur Teilnahme an 
einem Schüleraustausch, einer unbezahlten Ausbildungsmaß
nahme oder einem Freiwilligendienst (ABl. L 375, S. 12) und 
insbesondere ihres Art. 17 sowie von Nr. 14 der in Anhang VI 
des Protokolls über die Bedingungen und Einzelheiten der 
Aufnahme der Republik Bulgarien und Rumäniens in die Euro
päische Union enthaltenen Liste nach Art. 20 des Protokolls 
(ABl. 2005, L 157, S. 104) — Regelung eines Mitgliedstaats, 
wonach die Erteilung einer Beschäftigungsbewilligung an bulga
rische Staatsangehörige von einer Prüfung der Arbeitsmarktlage 
abhängt — Mögliche Anwendung der Richtlinie 2004/114/EG 

Tenor 

1. Anhang VI Punkt 1 Nr. 14 des Protokolls über die Bedingungen 
und Einzelheiten der Aufnahme der Republik Bulgarien und Ru
mäniens in die Europäische Union ist dahin auszulegen, dass die 
Bedingungen für den Zugang bulgarischer Studenten zum Arbeits
markt in dem im Ausgangsverfahren relevanten Zeitraum nicht 
restriktiver sein dürfen als die in der Richtlinie 2004/114/EG des 
Rates vom 13. Dezember 2004 über die Bedingungen für die 
Zulassung von Drittstaatsangehörigen zur Absolvierung eines Stu
diums oder zur Teilnahme an einem Schüleraustausch, einer unbe
zahlten Ausbildungsmaßnahme oder einem Freiwilligendienst ge
nannten Bedingungen. 

2. Nationale Rechtsvorschriften der im Ausgangsverfahren in Rede 
stehenden Art sehen für bulgarische Staatsangehörige eine restrikti
vere als die nach der Richtlinie 2004/114 für Drittstaatsangehö
rige geltende Behandlung vor. 

( 1 ) ABl. C 113 vom 9.4.2011. 

Urteil des Gerichtshofs Kammer) vom 21. Juni 2012 
(Vorabentscheidungsersuchen des Tribunal Supremo — 
Spanien) — Asociación Nacional de Grandes Empresas de 
Distribución (ANGED)/Federación de Asociaciones Sindica
les (FASGA), Federaciόn de Trabajadores Independientes de 
Comercio (Fetico), Federaciόn Estatal de Trabajadores de 
Comercio, Hostelería, Turismo y Juego de UGT, Federaciόn 
de Comercio, Hostelería y Turismo de CC.OO.Asociacion 

(Rechtssache C-78/11) ( 1 ) 

(Richtlinie 2003/88/EG — Arbeitszeitgestaltung — Anspruch 
auf bezahlten Jahresurlaub — Krankheitsurlaub — Jahres
urlaub, der mit einer Fehlzeit wegen Krankheit zusammenfällt 
— Recht auf Inanspruchnahme des bezahlten Jahresurlaubs 

zu einer anderen Zeit) 

(2012/C 250/07) 

Verfahrenssprache: Spanisch 

Vorlegendes Gericht 

Tribunal Supremo
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